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Datum: 15.10.2018 
Sachb.: Frau Volkmann 
Tel.: 4987 

Fachbereich 67 
67.2 
 
 

 
 
 

 
Entschlammung Neuer Bleeksteich 
 

 
Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach NUVPG 
 

 
Anlage 1, Nr. 14 

 
 

 
 
 
 

 
Vorhabensbeschreibung 
 
Der Neue Bleeksteich wurde bereits im 12. Jahrhundert als Fischzuchtteich vom Kloster Riddags-
hausen genutzt und wird auch heute als Fischteich bewirtschaftet. Am neuen Bleeksteich kommt 
es zu zunehmender Verschlammung. Die Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtgrün und Sport 
plant den Teich zu entschlammen und den vorhandenen Schilfgürtel behutsam zu erweitern. Dazu 
soll ein Großteil des Schlamms abgetragen werden, mit einem kleinen Teil des Schlamms eine 
Flachwasserzone am vorhandenen Schilfgürtel ausgebaut werden und ein Uferabschnitt von etwa 
100 m Länge zurückhaltend entkusselt werden. Ziel ist, die ursprüngliche Wassertiefe weitgehend 
wiederherzustellen, die Erweiterung der wertvollen Flachwasserhabitate und die Erzeugung von 
möglichst großer Naturnähe. Bei der Maßnahme werden zur Minimierung von Beeinträchtigungen 
die Randbereiche des Gewässers ausgespart und die Maßnahme wird in einem unsensiblen Zeit-
raum durchgeführt, d.h. das Wasser ist zum Zeitpunkt der Maßnahme im Rahmen der regulären, 
fischereilichen Nutzung bereits abgelassen und sie findet außerhalb von Amphibienlaichzeiten und 
der Brut- und Setzzeit statt.  
Siehe dazu auch den Bericht Genehmigungsplanung.  
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1. Die Merkmale eines Vorhabens und die davon ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt sind insbeson-

dere hinsichtlich folgender Kriterien überschlägig zu beschreiben. Es sind dabei nur die Merkmale und 
Wirkungen zu beschreiben, die für die nachfolgende Einschätzung erforderlich sind, ob das Vorhaben 
erhebliche, nachteilige Umweltauswirkungen haben können. 

 

Kriterien überschlägige Angaben zu den Kriterien  
hinsichtlich Bauphase, Betriebsphase und nach Nut-
zungsaufgabe bzw. Abbau 

1.1 Größe des Vorhabens 
Sofern ein Prüfwert für Größe oder Leistung 
(gemäß Anlage 1 zum UVPG) für das Projekt 
vorhanden ist: Inwieweit wird dieser über-
schritten? Wie weit ist der Abstand zum X-Wert? 
 
Angaben der vom Vorhaben (einschl. aller „Ne-
beneinrichtungen“) benötigte(n) Fläche(n). 
Ggf. Angaben zur Anzahl u. Ausmaß von Bau-
werken, zu Kapazitäten, Produktionsmengen, 
Stoffdurchsatz und gleichartige Angaben zu 
sonstigen Größen und Leistungsmerkmalen 

 
Kein Prüfwert vorgegeben. 
 
 
 
 
Es werden keine neuen Flächen dauerhaft bean-
sprucht. 
 
 

1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Bo-
den, Natur und Landschaft 
(Soweit nicht bereits unter „Größe“ dargestellt): 
 
Wasser: Art eines Gewässerausbaus, Flächen-, 
Volumen- oder Qualitätsveränderung, Einleitun-
gen, Entnahmen von Grund- oder Oberflächen-
wasser; 
 
Boden: Umfang einer Inanspruchnahme durch 
Flächenentzug, Versiegelung, 
Verdichtung, Nutzungsänderung, Bodenabtrag / -
auftrag, Entwässerung, Eintrag 
von Schadstoffen;  
 
Natur und Landschaft: Angaben zur Nutzung 
und Gestaltung von Flora, Fauna, Biotopen und 
des Landschaftsbildes durch das Vorhaben 

 
 
 
 
Entschlammung des Neuen Bleeksteiches, Erweiterung 
Schilfzone. Keine Änderung der Teichgröße.  
 
 
 
Kein Flächenentzug, keine Versiegelung, zeitlich be-
grenzte Lagerung des Schlamms auf einer nahe gele-
genen Ackerfläche.  
 
 
 
Keine Änderung vorhandener Biotope. Optimierung 
(Entkusselung) und Schutz des Baumbestandes unter 
Berücksichtigung des Gesamterscheinungsbildes. Öko-
logische Baubegleitung während der Baumaßnahme.  
 
 

1.3 Abfallerzeugung 
Darstellung der voraussichtlich anfallenden Ab-
fälle und Abwässer, jeweils hinsichtlich Art und 
Umfang. Klassifikation der Abfälle gemäß WHG, 
KrW-/AbfG (überwachungsbedürftig, wasserge-
fährdend etc.) Art der geplanten Entsorgung. 

 
Anfall von ca. 3000 m³ Teichschlamm. Lagerung auf 
einer nahe gelegenen Ackerfläche mit Folienunterbau 
zur Abdichtung, Auffang des Sickerwassers, Bepro-
bung und Analyse während der Lagerzeit. Verwertung 
gemäß Düngemittelverordnung und in Abstimmung mit 
der Landwirtschaftskammer oder Entsorgung gemäß 
aktualisierter Analyseergebnisse durch örtlichen Ent-
sorger (Übernahmeerklärung) 
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1.4 Umweltverschmutzung und Belästigungen 
Abschätzung der voraussichtlich in Luft, Wasser 
und Boden emittierten Stoffe, differenziert nach 
fester, flüssiger und gasförmiger Form, jeweils 
hinsichtlich Art und Menge.  
 
Ist mit dem Vorhaben möglicherweise eine deut-
lich wahrnehm- bzw. messbare, Belastung der 
Umgebung durch Stoffeinträge in Boden und 
Wasser, (Ab)Wärme, Erschütterungen, Geräu-
sche, ionisierende Strahlungen, Elektro-
magnetische Felder, Lichteinwirkungen, Gerüche 
verbunden? 
 
 
Sind Belästigungen oder  Gesundheits-
gefährdungen von Mensch oder Tier möglich? 
(Art und Weise, Umfang ?)  
 
Welche der in Nr. 4.6.1.1 der TA Luft aufgeführ-
ten Stoffe werden voraussichtlich in welchem 
Umfang emittiert? 

 
Keine Emission gesundheitsschädlicher oder umwelt-
gefährdender Stoffe.  
 
 
 
Stoffeinträge in Boden und Wasser werden durch bau-
liche Maßnahmen ausgeschlossen. Geringfügige 
Lärmbelastung durch Baggerarbeiten sind zeitlich auf 
die Tage mit Bautätigkeit begrenzt und in keiner denk-
baren Variante vermeidbar.  
 
 
 
 
Zeitlich begrenzte Geruchsbelästigung, nur im nicht 
bewohnten, näheren Umfeld der Lagerfläche.  
 
 
Keine 

1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf 
verwendete Stoffe und Technologien 
Erfordert das Vorhaben das Lagern, den Um-
gang, die Nutzung oder die Produktion von ge-
fährlichen Stoffen i. S. des ChemG bzw. der Ge-
fStoffV, wassergefährdenden Stoffen i. S. des 
WHG, Gefahrgütern i. S. des Gesetzes über die 
Beförderung gefährlicher Güter oder radioaktiven 
Stoffen? 
 
Unfall- /Störfallrisiken, z.B. bei der Lagerung, 
Handhabung, Beförderung von explosiven, gifti-
gen, radioaktiven, krebserregenden, erbgutver-
ändernden Stoffen; Wenn ja : In welchem Um-
fang jeweils? 

 
 
Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nein 
 

 
 

 

2. Standort des Vorhabens 
 
Die Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbe-
sondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien zu beurteilen.  
In die Betrachtung der Empfindlichkeit des möglicherweise beeinträchtigten Gebietes sind die jeweils rele-
vanten Vorbelastungen im Sinne einer Status-quo-Betrachtung ebenso mit einzubeziehen wie mögliche 
kumulative Wirkungen und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Vorhaben, zumindest insoweit sie 
offensichtlich sind. Hierbei spielen auch Art und Umfang der bisherigen (Land-) Nutzung eine Rolle. Inso-
weit bezieht sich der in der Nummer 2 der Anlage 2 zum UVPG enthaltene Begriff der Kumulation auf sämt-
liche Vorbelastungen und nicht wie der in § 3b Abs. 2 Satz 1 UVPG enthaltene Begriff der Kumulation ledig-
lich auf Vorhaben derselben Art, die in einem engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang errichtet 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der Grad der jeweiligen Betroffenheit der Nutzungs-, Qualitäts- 
und Schutzkriterien erst über die auf Seite 18f. genannten Merkmale der möglichen Auswirkungen in Ver-
bindung mit den heranzuziehenden fachrechtlichen Maßstäben eingeschätzt wird. Der Standort des Vorha-
bens ist insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien überschlägig zu beschreiben. Es sind nur die Stand-
ortmerkmale zu beschreiben, die für die Einschätzung erforderlich sind, ob das Vorhaben erhebliche, nach-
teilige Umweltauswirkungen haben kann. 
 

Kriterien Betroffenheit (Durch welchen Wirkfaktor ist ggf. eine 
Betroffenheit zu besorgen?) 
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2.1. Nutzungskriterien 
Darstellung der bestehenden Nutzung des Gebie-
tes, insbesondere der Flächen für (Wohn-) Sied-
lungen und Erholung, für land-, forst- und fische-
reiwirtschaftliche Nutzungen, Verkehr, Ver- oder 
Entsorgung oder sonstige wirtschaftliche 
oder öffentliche Nutzung;  
 
Sind in der Umgebung andere Anlagen mit Auswir-
kungen auf den Standort des Vorhabens bekannt? 
 
Welche diesbezüglichen oder sonstigen Vorbe-
lastungen sind bekannt oder zu besorgen? 
 
Sind kumulative Wirkungen möglich (Art und Inten-
sität)? 

 
 
Der Neue Bleeksteich wird fischereiwirtschaftlich 
genutzt.  
 
Nein 
 
 
 
Keine 
 
 
Nein  
 
 
Nein 

2.2. Qualitätskriterien 
Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von 
Wasser, Boden, Natur (Tiere und Pflanzen) und 
Landschaft (Landschaftsbild, Landschafts-raum), 
Leistungsfähigkeit der natürlichen Boden-
funktionen und der Archivfunktion des Bodens. 
Empfindlichkeit gegenüber Bodenerosion; Stoffli-
che Belastung der Böden; Wasserbeschaffenheit: 
Gewässergüte, Stoffhaushalt, hygienischer Zu-
stand und planktische Biozönose, Situation von 
Hydraulik/Hydrologie, Morphologie und Beschaf-
fenheit der Gewässersedimente Grundwasserbe-
schaffenheit (Qualität),- Geologie/-Hydrologie Luft-
qualität, z.B. Kurgebiete 

 
Beeinträchtigungen der Qualitätskriterien von Was-
ser, Boden, Natur und Landschaft sind nicht zu er-
warten. Es wird eine Verbesserung für die Gewäs-
serökologie erreicht. 

 

 
2.3 Schutzkriterien 
Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung der in Nr. 2.3 der Anlage 2 zum UVPG 
genannten besonders empfindlichen Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen 
Schutzes. Neben den dort genannten Gebieten sind weitere landesrechtlich geschützte Gebiete entspre-
chend den UVP-Regelungen der Länder zu berücksichtigen (z.B. Naturdenkmale mit ihrer geschützten 
Umgebung, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützten Biotope etc.).  
Soweit solche Konkretisierungen durch das Landesrecht nicht bestehen, können in begründeten Einzelfäl-
len die Vorgaben des Anhanges III, Nr. 2 der UVP-Richtlinie (z.B. Küstengebiete, Bergregionen und Wald-
gebiete) herangezogen werden. 

2.3.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung oder europäische Vogelschutzgebiete 
...soweit im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 
des BNatSchG bekannt gemacht bzw. offiziell ge-
meldete / ausgewiesene Gebiete 

 
Keine Gefährdung der Schutzgüter 

2.3.2 Naturschutzgebiete 
... gemäß § 23 BNatSchG 

 
Keine Gefährdung der Schutzgüter 

2.3.3 Nationalparke 
...gemäß § 24 des BNatSchG 

 
Nicht zutreffend 

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschafts-
schutzgebiete 
...gemäß § 25 und § 26 BNatSchG 

 
Nicht zutreffend  

2.3.5 gesetzlich geschützte Biotope 
... gemäß § 30 BNatSchG 

 
Nicht zutreffend 

2.3.6 Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete, Überschwemmungsgebiete 
...gemäß den §§ 19, 32 WHG bzw. landesrechtli-
che Regelungen 

Wasserschutzgebiet „Bienroder Weg“, Zone IIIb.  
Die Gefährdung des Schutzgutes Wasser ist umfäng-
lich ausgeschlossen. Es sind bauliche Maßnahmen 
getroffen, die eine Gefährdung ausschließen. Zusätz-
liche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauarbeiten sollen die Gefährdung nach menschli-
chem Ermessen ausschließen.   



 

5 

 

2.3.7 Gebiete, in denen die in Gemeinschafts-
vorschriften festgelegten Umweltqualitäts-
normen bereits überschritten sind 
Mögliches Erreichen oder Überschreiten von 
Grenzwerten bzw. Qualitätsanforderungen 
diesbezüglicher EG-Richtlinien 

 
Nicht zutreffend 

2.3.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte 
insbesondere zentrale Orte und Siedlungs-
schwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne 
des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raumordnungs-
gesetzes (vgl. hierzu auch Regionalpläne bzw. 
Regionale Raumordnungsprogramme bzw. – 
pläne der Länder) 

 
Nicht zutreffend 

2.3.9 In amtlichen Listen oder Karten verzeich-
nete Denkmale, Denkmalensembles, 
Bodendenkmale oder Gebiete, die von der 
durch die Länder bestimmten Denkmal-
schutzbehörde als archäologisch bedeutende 
Landschaften eingestuft worden sind 
Entsprechend der jeweiligen Ländergesetzgebung 
(Denkmalschutzgesetze) zu beachtende Katego-
rien u. a. Baudenkmale, Bodendenkmale, Kultur-
denkmäler, kleinräumige Kulturlandschaften usw. 

 
Nicht zutreffend 

   
 

3. Merkmale der möglichen erheblichen Auswirkungen 
 
Die nachfolgende Matrix dient dazu, einen Überblick über die näher zu behandelnden Punkte bei der Ein-
schätzung zu geben. Die Betrachtung hat - soweit möglich - schutzgutbezogen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG) - 
zu erfolgen. Je nach Fallgestaltung können die Kriterien einzeln oder im Zusammenwirken die Erheblichkeit 
und damit die UVP-Pflicht begründen. In Spalte 3 der Tabelle sollte entsprechend der quantitativen, qualita-
tiven und zeitlichen Tragweite der jeweiligen Auswirkung durch die für die jeweilige Zulassung des Vorha-
bens zuständige Behörde differenziert werden in: 
a) erheblich: + 
b) unerheblich: - 
 

 Überschlägige Beschreibung der 
möglichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen auf Grund-
lage der Merkmale des 
Vorhabens und des Standortes 

Beurteilung der Erheblichkeit der 
Auswirkungen auf die Umwelt un-
ter Verwendung der Kriterien Aus-
maß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere und Komplexi-
tät, Dauer, Häufigkeit, Reversibilität 

Boden keine - 
Wasser keine - 
Luft/ Klima keine - 
Tiere keine - 
Pflanzen keine -  
Landschaft keine - 
Kultur-/Sachgüter keine - 
Mensch keine - 

 
 
 
Zusammenfassung: Gesamteinschätzung erheblicher Umweltauswirkungen  
 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten.  

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich 

 


